
UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 44aVorübergehende Vervielfältigungshandlungen

Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die
flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen
Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger
Zweck es ist,

1. eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen
Vermittler oder

2. eine rechtmäßige Nutzung 

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen,
und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 45Rechtspflege und öffentliche Sicherheit

(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur
Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht
oder einer Behörde herzustellen oder herstellen zu lassen.

(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspflege und
der öffentlichen Sicherheit Bildnisse vervielfältigen oder vervielfälti-
gen lassen.

(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfältigung ist
auch die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und öffentliche Wie-
dergabe der Werke zulässig.

Fortbildung Urheberrecht 18. Februar 2009
Jochen Koubek | Humboldt-Universität zu Berlin



UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 45aBehinderte Menschen

(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Verviel-
fältigung eines Werkes für und deren Verbreitung aus-
schließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem
Werk in einer bereits verfügbaren Art der sinnlichen Wahr-
nehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder
erheblich erschwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zu-
gangs erforderlich ist.

(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber
eine angemessene Vergütung zu zahlen; ausgenommen ist
die Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke.
Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft
geltend gemacht werden.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 46Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch

(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfältigung, Verbrei-
tung und öffentliche Zugänglichmachung von Teilen eines Werkes, von
Sprachwerken oder von Werken der Musik von geringem Umfang, von
einzelnen Werken der bildenden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken
als Element einer Sammlung, die Werke einer größeren Anzahl von Urhe-
bern vereinigt und die nach ihrer Beschaffenheit nur für den Unterrichts-
gebrauch in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und
Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufsbildung oder für den Kir-
chengebrauch bestimmt ist. Die öffentliche Zugänglichmachung eines für
den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit
Einwilligung des Berechtigten zulässig. In den Vervielfältigungsstücken
oder bei der öffentlichen Zugänglichmachung ist deutlich anzugeben,
wozu die Sammlung bestimmt ist.

(2) Absatz 1 gilt für Werke der Musik nur, wenn diese Elemente einer
Sammlung sind, die für den Gebrauch im Musikunterricht in Schulen mit
Ausnahme der Musikschulen bestimmt ist.

(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf
erst begonnen werden, wenn die Absicht, von der Berechtigung nach Absatz 1
Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, wenn sein Wohnort oder Aufenthaltsort
unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts durch einge-
schriebenen Brief mitgeteilt worden ist und seit Absendung des Briefes zwei Wo-
chen verstrichen sind. Ist auch der Wohnort oder Aufenthaltsort des Inhabers des
ausschließlichen Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger bewirkt werden.

(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung ist dem Urhe-
ber eine angemessene Vergütung zu zahlen.

(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung
verbieten, wenn das Werk seiner Überzeugung nicht mehr entspricht, ihm deshalb
die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann und er ein etwa
bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat (§ 42). Die
Bestimmungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 47Schulfunksendungen

(1) Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrer-
fortbildung dürfen einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken, die
innerhalb einer Schulfunksendung gesendet werden, durch Übertra-
gung der Werke auf Bild- oder Tonträger herstellen. Das gleiche gilt
für Heime der Jugendhilfe und die staatlichen Landesbildstellen oder
vergleichbare Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft.

(2) Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwen-
det werden. Sie sind spätestens am Ende des auf die Übertragung
der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu löschen, es sei denn,
daß dem Urheber eine angemessene Vergütung gezahlt wird.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 48Öffentliche Reden

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über
Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie in anderen Druck-
schriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den
Tagesinteressen Rechnung tragen, wenn die Reden bei öffentlichen
Versammlungen gehalten oder durch öffentliche Wiedergabe im Sin-
ne von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffent-
liche Wiedergabe solcher Reden,

die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von
Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommu-
nalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind.
(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in
Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in Form einer Sammlung, die
überwiegend Reden desselben Urhebers enthält.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 49Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rund-
funkkommentare und einzelner Artikel sowie mit ihnen im Zusam-
menhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und anderen
lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in anderen
Zeitungen und Informationsblättern dieser Art sowie die öffentliche
Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und Abbildungen, wenn sie
politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und
nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. Für die Verviel-
fältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist dem Urheber
eine angemessene Vergütung zu zahlen, es sei denn, daß es sich
um eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe
kurzer Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form
einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann nur durch eine Verwer-
tungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und
öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten tatsächlichen
Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk ver-
öffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften
gewährter Schutz bleibt unberührt.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 50Berichterstattung über Tagesereignisse

Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder
durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, Zeitschriften
und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern,
die im Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, so-
wie im Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffent-
liche Wiedergabe von Werken, die im Verlauf dieser Ereignis-
se wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebote-
nen Umfang zulässig.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 51Zitate

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wieder-
gabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern
die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerecht-
fertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn 

1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges
wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufge-
nommen werden,

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selb-
ständigen Sprachwerk angeführt werden,

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in ei-
nem selbständigen Werk der Musik angeführt werden.
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Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 52Öffentliche Wiedergabe

(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten
Werkes, wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des Veranstal-
ters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im
Falle des Vortrags oder der Aufführung des Werkes keiner der aus-
übenden Künstler eine besondere Vergütung erhält. Für die Wieder-
gabe ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Vergütungs-
pflicht entfällt für Veranstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe,
der Alten- und Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung sowie
für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzie-
herischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenzten
Kreis von Personen zugänglich sind. Dies gilt nicht, wenn die Veran-
staltung dem Erwerbszweck eines Dritten dient; in diesem Fall hat
der Dritte die Vergütung zu zahlen.

(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen Wer-
kes auch bei einem Gottesdienst oder einer kirchlichen Feier der
Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der Veranstalter
dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen.

(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zu-
gänglichmachungen und Funksendungen eines Werkes sowie öf-
fentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit Einwilli-
gung des Berechtigten zulässig.
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Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 52aÖffentliche Zugänglichmachung für 
Unterricht und Forschung

(1) Zulässig ist,

1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke gerin-
gen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen
oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht
an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrich-
tungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrich-
tungen der Berufsbildung ausschließlich für den be-
stimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern
oder

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Um-
fangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeit-
schriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenz-
ten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftli-
che Forschung

3. öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem je-
weiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kom-
merzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unter-
richtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur
mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche
Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist vor Ablauf von
zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung
in Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur
mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur
öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfälti-
gungen.

(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist
eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann
nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht
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werden.
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UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
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Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts
Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 52b UrhG n.F. - Wiedergabe von Werken an elektronischen
Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archi-
ven

Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zu-
gänglicher Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittel-
bar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen,
ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens
dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung und
für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine ver-
traglichen Regelungen entgegenstehen. Es dürfen grundsätzlich
nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektro-
nischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der
Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglichmachung ist
eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
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Schranken des Urheberrechts

Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 53Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine
natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern
sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit
nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte
oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Ver-
vielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen
anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht oder es
sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mit-
tels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit
ähnlicher Wirkung handelt.

(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder
herstellen zu lassen

1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfäl-
tigung zu diesem Zweck geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken
dient,

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung
zu diesem Zweck geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein
eigenes Werkstück benutzt wird,

3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch
Funk gesendetes Werk handelt,

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,
a. wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um

einzelne Beiträge handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften er-
schienen sind,

b. wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk
handelt.

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich

1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels
beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren
mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder
3. das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar

oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt.
Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine
der Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt.

(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von
Werken von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen
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oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden
sind, zum eigenen Gebrauch

1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen
Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Be-
rufsbildung in der für die Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl oder 

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nicht-
gewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Be-
rufsbildung in der erforderlichen Anzahl 

herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu
diesem Zweck geboten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unter-
richtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berech-
tigten zulässig.

(4) Die Vervielfältigung
a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik,
b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im we-

sentlichen vollständige Vervielfältigung handelt,

ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilli-
gung des Berechtigten zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2
Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens
zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 

(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden kei-
ne Anwendung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe
elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz
3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung,
dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht
nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen. 

 (6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wie-
dergaben benutzt werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfäl-
tigungsstücke von Zeitungen und vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke
zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden gekommene Teile
durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 

(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines
Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu
Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind
stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

Fortbildung Urheberrecht 18. Februar 2009
Jochen Koubek | Humboldt-Universität zu Berlin



UrhG – Gesetz über Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte

Abschnitt 6

Schranken des Urheberrechts
Überlege ein möglichst konkretes Beispiel, auf das der folgende Paragraph  angewendet
werden könnte. Welche Interessengruppe profitiert davon?

§ 53a UrhG n.F. - Kopienversand auf Bestellung

(1) Zulässig ist auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und Über-
mittlung einzelner in Zeitungen und Zeitschriften erschienener Bei-
träge sowie kleiner Teile eines erschienenen Werkes im Wege des
Post- oder Faxversands durch öffentliche Bibliotheken, sofern die
Nutzung durch den Besteller nach § 53 zulässig ist. Die Vervielfälti-
gung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist aus-
schließlich als grafische Datei und zur Veranschaulichung des Unter-
richts oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung zulässig,
soweit dies zur Verfolgung nicht gewerblicher Zwecke gerechtfertigt
ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer
Form ist ferner nur dann zulässig, wenn der Zugang zu den Beiträ-
gen oder kleinen Teilen eines Werkes den Mitgliedern der Öffentlich-
keit nicht offensichtlich von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels
einer vertraglichen Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen
ermöglicht wird.

(2) Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine
angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
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